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85,13 % Zustimmung 

 

 

 

 

Die ver.di Mitgliederbefragung ist abgeschlossen – 

das Ergebnis ist eindeutig: 85,13 % der ver.di Mit-

glieder haben für die Annahme des Tarifergebnis-

ses gestimmt. Dem ist die ver.di Bundestarifkom-

mission BARMER am 23.2.2022 gefolgt und hat   

die Annahme des Tarifergebnisses einstimmig be-

schlossen. Das Tarifergebnis im Detail: 
 

März 2022: Zahlung einer Einmalzahlung (steu-

erfrei und SV-frei) in Höhe von 1.500 Euro für 

Beschäftigte (Vollzeit) und 800 Euro für Auszu-

bildende und Praktikant_innen 

Hinweis: Anspruch auf die Zahlung haben 

diejenigen, die am 10.2.2022 im Beschäfti-

gungs- bzw. Ausbildungsverhältnis mit der 

BARMER standen und in der Zeit vom 

1.1.2021 bis 28.2.2022 an mindestens ei-

nem Tag Anspruch auf Gehalt bzw. Ausbil-

dungsvergütung hatten. 

Dem Anspruch gleichgestellt sind der Be-

zug von Krankengeld nach § 45 SGB V, 

Leistungen nach § 56 lfSG, Pflegeunter-

stützungsgeld nach § 44 a SGB XI sowie 

Leistungen nach §§ 18 bis 20 MuSchG. 

Für Teilzeitkräfte berechnet sich die Höhe 

der Einmalzahlung anhand der arbeitsver-

traglichen Arbeitszeit.  

Beschäftigte in Altersteilzeit erhalten die 

Einmalzahlung eines Vollbeschäftigten ent-

sprechend dem Verhältnis der durch-

schnittlichen Arbeitszeit über die gesamte 

Dauer der Altersteilzeit zur regelmäßigen 

Arbeitszeit am 10.2.2022. 

 

ab April 2022: Erhöhung des Urlaubsgeldes um 

3,5 % auf 37,1 %.  

Hinweis: die Anzahl der zusätzlichen Ur-

laubstage bei der Wahl von Tagen verändert 

sich nicht.  

Für das Jahr 2022 wird kurzfristig noch ein-

mal der Slot für die Wahl Urlaubsgeld vs. 

Freizeit bzw. Mischmodell geöffnet.  

 

Dezember 2022: Erhöhung der Tabellenentgelte 

um 3,2 Prozent bzw. Erhöhung der Auszubilden-

denvergütungen um 120 Euro.  

Hinweis: Die Nachtdienst- und Schichtzu-

schläge werden ebenfalls um 3,2 Prozent 

dauerhaft erhöht. Das gilt gleichermaßen für 

die Vergütung für Rufbereitschaft. 

 

Förderung der Nachhaltigkeit: Zuschuss zum        

Jobticket. 

Hinweis: Der Arbeitgeber wird bei Erfüllung 

der Voraussetzungen entsprechend der Ver-

bünde den hierfür erforderlichen Zuschuss 

des Arbeitgebers am Jobticket zuzahlen.  

Konkrete Informationen zum Thema stellt 

der Arbeitgeber zur Verfügung. 

 



 

 

 

Zusätzlicher Bildungstag entsprechend des 

Manteltarifvertrages für die Mitglieder der Ge-

werkschaft  

Hinweis: für die Jahre 2022 und 2023 wird 

zu dem bereits im Manteltarifvertrag geregel-

ten Bildungstag jeweils ein weiterer Tag ge-

währt. Es gibt diesbezüglich keine Stichtags-

regelung. Für die Beantragung benötigt ihr 

lediglich einen Nachweis der Mitgliedschaft.  

Das Thema weiterer kollektiver Arbeitszeit-

verkürzung war in dieser Tarifrunde nicht 

durchsetzbar. Daher war es uns ein Anlie-

gen, im Rahmen dieser Regelung für die 

ver.di Mitglieder zusätzliche Zeit vereinbaren 

zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umgang mit Warnstreiks 

Maßregelungen (wie z.B. Abmahnungen oder Kün-

digungen) sind ausgeschlossen. 

Die BARMER wird nach unserem Kenntnisstand al-

lerdings Gehalt für die Tage bzw. Zeiträume abzie-

hen, an denen Beschäftigte am Streik teilgenom-

men haben.  

Hinweis: ver.di Mitglieder erhalten Streik-

geldunterstützung.  Hierzu bitte den Streik-

geldantrag ausfüllen, unterzeichnen und an 

den zuständigen ver.di Bezirk versenden. 

Warnstreik bei BARMER und AOK | 100 

% Tarif (100-prozent-tarif.de) 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir möchten an dieser Stelle noch einmal DANKE 

sagen. Danke für eure großartige Unterstützung in 

der Tarifrunde. Denn nur mit euch ist es gelungen, 

dieses Ergebnis zu erzielen. 

Nicht alle unsere Forderungen sind durchgesetzt. 

Eine weitere Arbeitszeitverkürzung konnte in die-

ser Tarifrunde zwar nicht durchgesetzt werden, 

aber dieses Thema wird weiterhin auf der Agenda 

von ver.di stehen. 

Tarifergebnisse sind immer ein Kompromiss. Wie 

gut dieser ist, hängt immer im direkten Zusam-

menhang mit der Durchsetzungsstärke von ver.di. 

Deswegen ist es gut und wichtig, Mitglied in ver.di 

zu sein. 

 

Wir halten euch auch weiterhin über aktuelle The-

men auf den Laufenden. 

 

 

 

 

 

 

 

Eure ver.di Bundestarifkommission 

 

 

https://100-prozent-tarif.de/2022/02/07/warnstreik-barmer-aok/
https://100-prozent-tarif.de/2022/02/07/warnstreik-barmer-aok/
https://100-prozent-tarif.de/

